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Zitat von kleiner gruener frosch

Okay. Du weißt es nicht. Aber scheinbar gibt es so erst einmal kein rechtliches
Fehlverhalten. Also: warum schreibst du: (....)

wenn man sich ja scheinbar auch mit einem Privat-Konto für Schulfahrten an Recht und
Gesetz hält.

Du willst es vielleicht nicht - aber es scheint rechtlich zumindest möglich zu sein.

Die rechtlichen Probleme hatte ich weiter oben aufgezeigt. Obwohl das nicht explizit verboten
ist, begibt man sich bei Nutzung von Privatkonten auf deutliches Glatteis und gefährlich nah an
die Erfüllung von Straftatbeständen heran. Ob man sich das als Beamter geben muss, nur weil
der Dienstherr sich schulterzuckend weigert, entsprechend klare Verhältnisse zu schaffen, mag
zwar jedem frei stehen, empfehlenswert ist es jedoch keinesfalls. Und nochmal: es gibt mit
hoher Sicherheit auch keine schriftlich fixierte Dienstanweisung, genau so zu verfahren.
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